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Anmerkung zum Dokument 

Sollten Sie in einigen Tabellen mehr Zeilen benötigen, als gegenwärtig vorgesehen sind, müssen Sie den Schutz des Dokuments aufhe-

ben. Dies können Sie unter dem Reiter «Überprüfen».  
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A. Allgemeine Bemerkungen und Anregungen zur Synopse 

Tragen Sie hier Bemerkungen und Anregungen betreffend die gesamte Gesetzessynopse ein oder formulieren Sie allgemeine Anregun-
gen. Falls erwünscht, können Sie in der Spalte «Name» einzelne Personen/Abteilungen/Untereinheiten Ihrer Organisation einfügen. 

Name Bemerkung/Anregung 

Name Allgemeine Bemerkungen:  
 
Die Kantonsverfassung ordnet die Rechtsetzungsbefugnisse den einzelnen Organen – grundsätzlich abschliessend 
auf Verfassungsstufe. Die Aufgabenteilung zwischen Volk, Legislative und Exekutive sieht grundsätzlich vor, dass 
das Volk die Verfassung und deren Änderungen beschliesst, die Legislative die Gesetze und die Exekutive die dazu-
gehörigen Verordnungen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz liegt vor, wenn das Volk aufgrund eines fakultati-
ven Referendums über ein Gesetz zu beschliessen hat. Dieses Prinzip gilt für alle Staatsebenen (Bund, Kantone, 
Gemeinden) gleichermassen. Zudem präzisieren Verordnungen Gesetze nicht nur, sie dürfen bei hinreichender De-
legationsgrundlagen im Gesetz, dieses auch vertreten. 
 
Bei einigen Verordnungen gab sich der Kantonsrat das Recht, die Verordnungen zu genehmigen. Dieses Recht wird 
im jeweiligen Gesetz zur Verordnung festgehalten, im vorliegenden Fall im Gemeindegesetz für die Gemeindeverord-
nung. Dabei kann der Kantonsrat nicht materiell über Änderungen der Verordnung beschliessen (dies ist Aufgabe der 
Exekutive), sondern die Verordnung bzw. deren Anpassungen nur gutheissen oder ablehnen.  
 
Im Sinne der übergeordneten Aufgabenteilung zwischen Volk, Legislative und Exekutive, würden es die Grünlibera-
len begrüssen, wenn ganz generell und unabhängig von einer Einzelfallbetrachtung das Wegkommen von einer Ge-
nehmigungspflicht von Verordnungen durch den Kantonsrat diskutiert würde. Eine solche Grundsatzdiskussion wür-
den sie unterstützen.  
Jedoch unterstützen die Grünliberalen eine punktuelle Anpassung bzw. Lockerung der bestehenden Genehmigungs-
pflicht für Verordnungen zu einzelnen Gesetzen nicht.  
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In diesem Sinne lehnen die Grünliberalen Anpassungen wie aktuell in der Teilrevision des Gemeindegesetzes vorge-
schlagen ab. 
Alternativ zeigt der Fakt, dass die Anhänge der Gemeindeverordnung regelmässig geändert werden müssen, dass 
mit den Anhängen zur Gemeindeverordnung überreguliert wurde. Es werden offensichtlich Gegenstände geregelt, 
die keinen Bestand haben. Das sind keine geeigneten Gegenstände für Erlasse, sondern für technische Richtlinien, 
die – ohne Weiteres – aus der Gemeindeverordnung exkulpiert werden könnten. Dafür braucht es bloss eine Vorlage 
der Direktion der Justiz und des Innern bzw. des Regierungsrates, die Verordnungsaufträge in §§ 131 f., 143 und 
179 GG zu ändern in einen Auftrag an die zuständige Direktion, die betreffenden Vorgaben in einer Richtlinie (behör-
denverbindliche "Verwaltungsverordnung") zu verabschieden. 

Name Bemerkungen/Anregungen 

Name Bemerkungen/Anregungen 

Name Bemerkungen/Anregungen 

Name Bemerkungen/Anregungen 

Name Bemerkungen/Anregungen 

Name Bemerkungen/Anregungen 
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B. Bemerkungen zu § 181 GG und zu den Erläuterungen 

Tragen Sie hier Bemerkungen und Anregungen zum geänderten § 181 GG oder zu den Erläuterungen im erläuternden Bericht ein. Füh-
ren Sie diese allenfalls mit einem alternativen Textvorschlag aus. 

Name § / Abs. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvor-
schlag) 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 
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C. Weitere Vorschläge 

Vorschläge für ergänzende Bestimmungen können Sie hier eintragen. 

Name § / Abs. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvor-
schlag) 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

Name § / Abs. Bemerkungen/Anregungen Textvorschlag 

 


